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VERORDNUNG (EU) Nr. 960/2014 DES RATES 

vom 8. September 2014 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in 

der Ukraine destabilisieren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss 2014/659/GASP des Rates vom 8. September 
2014 zur Änderung des Beschlusses 2014/512/GASP über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in 
der Ukraine destabilisieren ( 1 ), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Au
ßen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates ( 2 ) werden 
bestimmte Maßnahmen umgesetzt, die im Beschluss 
2014/512/GASP des Rates ( 3 ) vorgesehen sind. Zu diesen Maß
nahmen zählen Beschränkungen für Ausfuhren von Gütern und 
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, Beschränkun
gen für die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen sowie 
bestimmter Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Liefe
rung von Rüstungsgütern und militärischer Ausrüstung, Be
schränkungen für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung 
oder die Ausfuhr — sowohl unmittelbar als auch mittelbar — 
bestimmter Technologien für die Ölindustrie in Russland, und 
zwar in Form des Erfordernisses einer vorherigen Genehmigung, 
und Beschränkungen für den Zugang bestimmter Finanzinstitute 
zu den Kapitalmärkten. 

(2) Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben 
Vorbereitungsarbeiten für weitere gezielte Maßnahmen gefordert, 
so dass unverzüglich weitere Schritte unternommen werden könn
ten. 

(3) Angesichts der sehr ernsten Lage hält der Rat es für angebracht, 
weitere restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die Handlungen 
Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, zu treffen. 

(4) In diesem Zusammenhang ist es angezeigt, zusätzliche Beschrän
kungen für die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit dop
peltem Verwendungszweck gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 des Rates ( 4 ) anzuwenden. 

(5) Darüber hinaus sollte die Erbringung von Dienstleistungen für die 
Tiefseeölexploration und -förderung, die Erdölexploration und 
-förderung in der Arktis oder Schieferölprojekte verboten werden. 
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( 1 ) Siehe Seite 54 dieses Amtsblatts. 
( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive 

Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 
Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1). 

( 3 ) Beschluss 2014/512/GASP des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maß
nahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 13). 

( 4 ) Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine Ge
meinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der 
Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungs
zweck (ABl. L 134 vom 29.5.2009, S. 1).



 

(6) Um Druck auf die russische Regierung auszuüben, ist es ferner 
angezeigt, den Zugang zu den Kapitalmärkten für bestimmte Fi
nanzinstitute — mit Ausnahme von durch zwischenstaatliche 
Übereinkünfte mit Russland als einem der Anteilseigner errichte
ten, in Russland angesiedelten Instituten mit internationalem Sta
tus –, für in Russland niedergelassene juristische Personen, Or
ganisationen oder Einrichtungen im Verteidigungssektor — mit 
Ausnahme von juristischen Personen, Organisationen und Ein
richtungen, die hauptsächlich in den Bereichen Weltraum und 
Kernenergie tätig sind — und für in Russland niedergelassene 
juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren 
Haupttätigkeiten den Verkauf oder die Beförderung von Rohöl 
oder Erdölerzeugnissen betreffen, weiteren Beschränkungen zu 
unterwerfen. Andere Finanzdienstleistungen als die in Artikel 5 
der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 genannten, wie etwa das 
Einlagengeschäft, Zahlungsdienste, Versicherungsdienste, Darle
hen von den in Artikel 5 Absätze 1 und 2 jener Verordnung 
genannten Instituten sowie Derivate, die zu Absicherungszwecken 
auf dem Energiemarkt verwendet werden, fallen nicht unter diese 
Beschränkungen. 

▼B 
(7) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags, 

und daher sind für ihre Umsetzung, insbesondere zur Gewähr
leistung ihrer einheitlichen Anwendung in allen Mitgliedstaaten, 
Rechtsvorschriften auf Ebene der Union erforderlich. 

(8) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen gewährleistet ist, sollte diese Verordnung sofort in 
Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 erhalten die Buchstaben e und f folgende Fassung: 

„e) ‚Wertpapierdienstleistungen‘ bezeichnen folgende Dienstleis
tungen und Tätigkeiten: 

i) Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen im Zu
sammenhang mit einem oder mehreren Finanzinstrumen
ten; 

ii) Auftragsausführung für Kunden; 

iii) Handel für eigene Rechnung; 

iv) Portfolioverwaltung; 

v) Anlageverwaltung; 

vi) Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/ 
oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Über
nahmeverpflichtung; 

vii) Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernah
meverpflichtung; 

viii) alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zulas
sung zum Handel auf einem geregelten Markt oder zum 
Handel über ein multilaterales Handelssystem; 
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f) ‚übertragbare Wertpapiere‘ bezeichnet die folgenden Gattun
gen von Wertpapieren, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt 
werden können, mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten: 

i) Aktien und andere Anteile an Gesellschaften, Personenge
sellschaften oder anderen Rechtspersönlichkeiten gleich
zustellende Wertpapiere sowie Aktienzertifikate; 

ii) Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, 
einschließlich Zertifikaten (Hinterlegungsscheinen) für sol
che Wertpapiere; 

iii) alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf 
solcher übertragbarer Wertpapiere berechtigen;“. 

2. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 2a 

(1) Es ist verboten, die in Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 aufgeführten Güter und Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union unmittel
bar oder mittelbar an die in Anhang IV dieser Verordnung genann
ten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Ein
richtungen in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder 
auszuführen. 

(2) Es ist verboten, 

a) für in Anhang IV genannte Personen, Organisationen oder Ein
richtungen in Russland unmittelbar oder mittelbar technische 
Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammen
hang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser 
Güter oder Technologien bereitzustellen; 

b) für in Anhang IV genannte Personen, Organisationen oder Ein
richtungen in Russland unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel 
oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technolo
gien nach Absatz 1 bereitzustellen, insbesondere in Form von 
Zuschüssen, Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen für den 
Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr dieser 
Güter und Technologien oder für die Erbringung damit zusam
menhängender technischer Hilfe, Vermittlungsdienste oder ande
rer Dienste. 

(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten unbeschadet 
der Erfüllung von Verträgen und Vereinbarungen, die vor dem 
12. September 2014 geschlossen wurden, und der Bereitstellung 
der für die Wahrung und Sicherheit vorhandener Kapazitäten inner
halb der EU erforderlichen Hilfe. 

(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für 
den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von 
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, die 
für die Luft- und Raumfahrt bestimmt sind, oder die damit ver
bundene Erbringung technischer und finanzieller Unterstützung, 
für nichtmilitärische Zwecke oder für nichtmilitärische Endnutzer, 
sowie für die Wahrung und die Sicherheit vorhandener ziviler nu
klearer Kapazitäten innerhalb der EU für nichtmilitärische Zwecke 
und für nichtmilitärische Endnutzer.“ 
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3. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 3a 

(1) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar die folgenden für 
die Tiefseeölexploration und -förderung, die Erdölexploration und 
-förderung in der Arktis oder Schieferölprojekte in Russland erfor
derlichen zugehörigen Dienstleistungen zu erbringen: 

i) Bohrungen, ii) Bohrlochprüfungen, iii) Bohrlochmessungen und 
Komplettierungsdienste, iv) Lieferung spezialisierter schwimmender 
Plattformen. 

(2) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten unbeschadet der Erfül
lung von Verpflichtungen aus einem Vertrag oder einer Rahmenver
einbarung, der bzw. die vor dem 12. September 2014 geschlossen 
wurde, oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung 
dieser Verträge erforderlich sind. 

(3) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht, wenn die betreffenden 
Dienstleistungen zur dringenden Abwendung oder Eindämmung ei
nes Ereignisses erforderlich sind, das voraussichtlich schwerwie
gende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Si
cherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird. 

4. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland 
unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im 
Zusammenhang mit den in der Gemeinsamen Militärgüterliste 
aufgeführten Gütern und Technologien für deren Verkauf, Lie
ferung, Verbringung oder Ausfuhr oder für die Leistung von 
damit verbundener technischer Hilfe bereitzustellen, insbeson
dere in Form von Zuschüssen, Darlehen und Ausfuhrkreditver
sicherungen oder -garantien sowie von Versicherungen und 
Rückversicherungen;“. 

5. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

(1) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarkt
instrumente mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen, die nach 
dem 1. August 2014 und bis zum 12. September 2014 begeben 
wurden, oder mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die nach 
dem 12. September 2014 begeben wurden, unmittelbar oder mittel
bar zu kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleistungen oder Hilfs
dienste bei der Begebung zu erbringen oder anderweitig damit zu 
handeln, wenn sie von einer der nachstehend aufgeführten Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen begeben wurden: 

a) einem größeren Kreditinstitut oder einem anderen größeren In
stitut, das ausdrücklich damit beauftragt ist, die Wettbewerbs
fähigkeit der russischen Wirtschaft und ihre Diversifizierung zu 
fördern und Investitionsanreize zu schaffen und das in Russland 
niedergelassen ist und sich zum 1. August 2014 zu über 50 % in 
öffentlicher Inhaberschaft oder unter öffentlicher Kontrolle be
findet, wie in Anhang III aufgeführt, oder 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die au
ßerhalb der Union niedergelassen ist und deren Anteile zu über 
50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der in Anhang III 
aufgeführten Organisationen gehalten werden, oder 
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c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im 
Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe b genann
ten oder in Anhang III aufgeführten Organisationen handelt. 

(2) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarkt
instrumente mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die nach 
dem 12. September 2014 begeben wurden, unmittelbar oder mittel
bar zu kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleitungen oder Hilfs
dienste bei der Begebung zu erbringen oder anderweitig damit zu 
handeln, wenn sie von einer der nachstehend aufgeführten Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen begeben wurden: 

a) einer in Russland niedergelassenen juristischen Person, Organi
sation oder Einrichtung wie in Anhang V aufgeführt, die vor
wiegend und in größerem Umfang in der Entwicklung, der Pro
duktion, dem Verkauf oder der Ausfuhr von militärischer Aus
rüstung oder militärischen Diensten tätig ist; hiervon ausgenom
men sind juristische Personen, Organisationen oder Einrichtun
gen, die in den Bereichen Raumfahrt oder Kernenergie tätig 
sind; 

b) einer in Russland niedergelassenen in Anhang VI aufgeführten 
juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die sich unter 
öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaber
schaft befindet, über geschätzte Gesamtvermögenswerte von 
über 1 Billion russische Rubel verfügt und deren geschätzte Ein
nahmen zu mindestens 50 % aus dem Verkauf oder der Beför
derung von Rohöl oder Erdölerzeugnissen stammen; 

c) einer außerhalb der Union niedergelassenen juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung, deren Anteile zu über 50 % un
mittelbar oder mittelbar von einer der unter den Buchstaben a 
oder b aufgeführten Organisationen gehalten werden, oder 

d) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im 
Namen oder auf Anweisung einer der unter den Buchstaben a, b 
oder c aufgeführten Organisationen handelt. 

(3) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu 
treffen oder an Vereinbarungen beteiligt zu sein, die die Neuvergabe 
von Darlehen oder Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 30 Ta
gen an die in den Absätzen 1 und 2 genannten juristischen Per
sonen, Organisationen oder Einrichtungen nach dem 12. September 
2014 vorsehen; hiervon ausgenommen sind Darlehen oder Kredite, 
die spezifisch und nachweislich zur Finanzierung nicht verbotener 
Einfuhren und Ausfuhren von Waren und nichtfinanziellen Dienst
leistungen zwischen der Union und Russland bestimmt sind, und 
Darlehen, die nachweislich ein spezifisches Ziel der Bereitstellung 
finanzieller Soforthilfe verfolgen, um Solvabilitäts- und Liquiditäts
anforderungen für in der Union niedergelassene juristische Per
sonen, deren Eigentumsrechte zu mehr als 50 % bei einer in An
hang III genannten Organisation liegen, zu erfüllen.“ 

5a. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Organisationen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben b und c 
und Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben c und d oder nach den 
Anhängen III, IV, V und VI,“. 
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6. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teil
zunehmen, mit denen die Umgehung der in den Artikeln 2, 2a, 
3a, 4 oder 5 genannten Verbote bezweckt oder bewirkt wird, ein
schließlich durch Handeln anstelle einer der Organisationen gemäß 
Artikel 5, oder durch die Inanspruchnahme der Ausnahme nach 
Artikel 5 Absatz 3 zur Finanzierung einer Organisationen nach 
Artikel 5.“ 

7. Anhang I der vorliegenden Verordnung wird als Anhang IV ange
fügt. 

8. Anhang II der vorliegenden Verordnung wird als Anhang V ange
fügt. 

9. Anhang III der vorliegenden Verordnung wird als Anhang VI an
gefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 
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ANHANG I 

„ANHANG IV 

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und 
Einrichtungen nach Artikel 2a 

JSC Sirius (Optoelektronik für zivile und militärische Zwecke) 

OJSC Stankoinstrument (Maschinenbau für zivile und militärische Zwecke) 

OAO JSC Chemcomposite (Materialien für zivile und militärische Zwecke) 

JSC Kalashnikov (Kleinwaffen) 

JSC Tula Arms Plant (Waffensysteme) 

NPK Technologii Maschinostrojenija (Munition) 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Flugabwehr- und Panzerabwehrsysteme) 

OAO Almaz Antey (staatseigenes Unternehmen; Waffen, Munition, Forschung) 

OAO NPO Bazalt (staatseigenes Unternehmen, Herstellung von Maschinen zur 
Herstellung von Waffen und Munition)“. 
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ANHANG II 

„ANHANG V 

Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe a 

OPK OBORONPROM 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION 

URALVAGONZAVOD“. 
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ANHANG III 

„ANHANG VI 

Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe b 

ROSNEFT 

TRANSNEFT 

GAZPROM NEFT“. 
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